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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

21.05.1985 

Geschäftszahl 

84/04/0044 

Rechtssatz 

Die Betriebsanlagengenehmigung für den Holzlagerlatz eines Sägewerkes erstreckt sich nicht auf das nicht im 
Zusammenhang mit der Holzlagerung stehende Abstellen von Fahrzeugen eines Transportunternehmens. 
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